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Datum der Sitzung Gremium

02.11.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass bei Grundstücksverkäufen durch 
die Stadt oder durch städtische Unternehmen der allgemeine Leitfaden der EU-Kommission 
Anwendung findet. Dazu gehört insbesondere, dass das Verkaufsangebot mindestens zwei Monate 
publiziert wird.

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die aktuelle Diskussion um die Praxis von Grundstücksverkäufen der Stadt oder städtischer 
Unternehmen macht auf Defizite aufmerksam, die schnell beseitigt werden sollten. Dazu gehört u. a. 
die Zeitdauer von öffentlichen Verkaufsangeboten.


